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 VORGANG 

Die Stadt Geiselhöring plant ein Baugebiet im Ortsteil Hirschling zu erschließen.  

Das labor für baustoffprüfungen wurde mit dem Schreiben vom 17.03.2022 beauftragt, Bau-

grunderkundungen auf diesem Gebiet durchzuführen. Die Lage der Ansatzpunkte sowie die 

Tiefe der Erkundungen wurden durch das Institut festgelegt. 

Die Bodenerkundungen mit den Probenahmen sowie die Sondierungen fanden am 28.04.2022 

statt.  

 FRAGESTELLUNG 

Mit den Bodenerkundungen soll im Wesentlichen Folgendes geklärt werden: 

• Bodenverhältnisse  

• Durchlässigkeit der angetroffenen Schichten 

• Angabe der Bodenkennwerte 

• Hinweise für die Planung und Bauausführung bei der Erschließung 

 UNTERLAGEN 

Zur Ausarbeitung des Berichtes standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

• Geologische Karten von Bayern, M 1:25 000 

• Lageplan des Baugebietes, M 1:1.000 

• Einschlägige Normen und Richtlinien 

 LAGEBESCHREIBUNG UND UNTERSUCHUNGSUMFANG 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich an der Hauptstraße im Ortsteil Hirschling. 

Im Rahmen der Bodenuntersuchungen waren drei Ansatzpunkte vorgesehen. An den Ansatz-

punkten wurde jeweils eine 5 m tiefe Rammkernsondierung durchgeführt. Zudem war jeweils 

eine Sondierung mit der schweren Rammsonde bis in eine Tiefe von 5 m geplant.  

Die Lage der Ansatzpunkte zur Entnahme von Bodenproben ist im Lageplan der Anlage 1 ein-

gezeichnet. 

Die Tabelle 1 beinhaltet die Bezeichnung der Ansatzpunkte sowie Endteufen der Rammkern-

sondierungen und der Sondierungen mit der schweren Rammsonde.  
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Tabelle 1: Lage der Ansatzpunkte und Endteufen der Sondierungen 

Ansatzpunkt 

Koordinaten  

Höhe 

Endtiefe 

Rechtswert Hochwert 
Rammkern- 
sondierung 

schwere Ramm- 
sondierung 

- - - m ü. NN m unter GOK m unter GOK 

P 1 4531136 5412265 344,94 

5,0 5,0 P 2 4531157 5412310 344,45 

P 3 4531129 5412342 343,67 

Im Rahmen der Rammkernsondierungen wurden Bodenproben entnommen und augenschein-

lich angesprochen. Die Ansatzstellen wurden mit einer Zement-Bentonit-Suspension verfüllt. 

 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE 

Im Bereich der zu planenden Baumaßnahme stehen Böden an, die gemäß der Geologischen 

Karte von Bayern [1] dem Quartär zuzuordnen sind. Es handelt sich um Schwemmlöss aus 

feinsandigem Schluff.  

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Grundwasserfließrichtung in nördliche Richtung zur 

Kleinen Laaber hin erfolgt. Gemäß Hydrogeologischen Karte von Bayern [2] sind Grundwas-

serhöhengleichen nicht bekannt. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich laut DIN 4149, „Bauten in deutschen Erdbebengebie-

ten – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“, in keiner Erdbeben-

zone. 

 KAMPFMITTEL  

Es liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Boden vor. Verborgene 

Kampfmittel können jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, so dass bei Aushub-

arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht gearbeitet werden sollte. 

 UNTERSUCHUNGEN DES BODENS UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 

An den Ansatzpunkten P 1 bis P 3 wurden Rammkernsondierungen vorgenommen und jeweils 

Bodenproben zur augenscheinlichen Ansprache im Gelände entnommen sowie Sondierungen 

mit der schweren Rammsonde durchgeführt. 
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7.1 Aufbau des Bodens und bodenmechanische Kennwerte 

Die angetroffenen Bodenschichten der Ansatzpunkte P 1 bis P 3 wurden angesprochen und 

dokumentiert. Zudem wurde die jeweilige Schichtdicke gemessen.  

In der Anlage 2 sind die angetroffenen Bodenschichten in Form von Schichtenprofilen darge-

stellt. In der Tabelle 2 ist der Bodenaufbau aufgelistet. 

Tabelle 2: Schichtenfolge innerhalb der Ansatzpunkte 

Ansatz-

punkt 

Boden-

gruppe 
Schichtenfolge von … bis Dicke 

- - - m m 

P 1 

OU Oberboden 0,00 - 0,70 0,70 

TL Ton, schluffig, schwach sandig 0,70 – 2,20 1,50 

TL/TM Ton, schluffig, stark sandig 2,20 – 2,60 0,40 

TL/TM Ton, schluffig, sandig 2,60 – 3,90 1,30 

TL/TM Ton, schluffig, stark sandig 3,90 – 4,50 0,60 

TL/TM Ton, schluffig, stark sandig 4,50 – 5,00 > 0,50 

P 2 

OU Oberboden 0,00 - 0,80 0,80 

TL Ton, schluffig 0,80 – 2,40 1,60 

SU*/ST* Sand, schluffig, tonig 2,40 – 2,90 0,50 

GI Kies, sandig 2,90 – 4,80 1,90 

TL/TM Ton, schluffig, sandig, kiesig 4,80 – 5,00 > 0,20 

P 3 

OU Oberboden 0,00 - 0,90 0,90 

TL Ton, schluffig 0,90 – 2,20 1,30 

GI Kies, sandig 2,20 – 4,00 1,80 

GI/GW Kies, schwach sandig 4,00 – 4,50 0,50 

TL/TM Ton, schluffig, sandig, kiesig 4,50 – 5,00 > 0,50 

Wie die Tabelle 2 zeigt, steht an den Ansatzpunkten P 1 bis P 3 unter dem Oberboden ein bin-

diger Boden aus Ton-Schluff mit variierenden sandigen Anteilen an.  

Bei den Ansatzpunkten P 2 und P 3 wurde ab ca. 2,3 m u. GOK eine etwa 2 m dicke sandige 

Kiesschicht erkundet. Unterhalb folgt jeweils sandig, schluffiger Ton bis zur Endteufe. 

In der Auflistung der Tabelle 3 werden den Schichten in Abhängigkeit zur Bodengruppe (vgl. 

Tab. 2, Spalte 2) die entsprechenden bautechnischen Eigenschaften und Eignungen zugeord-

net. Der anstehende Oberboden wird im weiteren Berichtsverlauf nicht berücksichtigt. 
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Tabelle 3: Bautechnische Eigenschaften 

Boden-

gruppe 

Bautechnische Eigenschaften 

 

Bautechnische Eignung als 

Baugrund für Gründungen 

Bautechnische Eignung 

für Erd- und Baustraßen 

GI 

 sehr große Scherfestigkeit, 

 gute Verdichtungsfähigkeit, 

vernachlässigbar kleine Zusammendrückbarkeit, 

 große Durchlässigkeit, 

 mittlere Erosionsempfindlichkeit, 

vernachlässigbar kleine Frostempfindlichkeit 

sehr gut geeignet gut geeignet 

TL 

 mäßige Scherfestigkeit, 

 mäßige Verdichtungsfähigkeit, 

mittlere Zusammendrückbarkeit, 

 sehr geringe Durchlässigkeit, 

große Erosionsempfindlichkeit, 

 sehr große Frostempfindlichkeit 

brauchbar weniger geeignet 

TM 

 geringe Scherfestigkeit, 

 schlechte Verdichtungsfähigkeit, 

große bis mittlere Zusammendrückbarkeit, 

 vernachlässigbar kleine Durchlässigkeit, 

große bis mittlere Erosionsempfindlichkeit, 

große bis mittlere Frostempfindlichkeit 

brauchbar weniger geeignet 

7.2 Sondierung mit der schweren Rammsonde 

Mittels Sondierungen mit der schweren Rammsonde wurde die Lagerungsdichte des anste-

henden Bodens der Ansatzpunkte P 1 bis P 3 untersucht. Zur Beurteilung der Lagerungsdich-

ten der angetroffenen Bodenschichten wurde der Bewertungshintergrund gemäß Tabelle 4 

herangezogen. Bei den in der Tabelle 4 angegebenen Werten handelt es sich um langjährige 

Erfahrungswerte des Instituts. 

Die Ergebnisse der Rammsondierungen sind der besseren Übersicht halber zusammen mit 

den Schichtenprofilen in der Anlage 2 grafisch dargestellt.  
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Tabelle 4: Interpretation der Schlagzahlen von Sondierungen mit der schweren Rammsonde 

Rollige Böden (z.B. Sand) Bindige Böden (z.B. Ton, Schluff) 

Anzahl der  

Schlagzahlen N10 

Lagerungsdichte Anzahl der  

Schlagzahlen N10 

Konsistenz 

0 bis 1 Sehr locker 0 bis 1 Breiig 

1 bis 4 Locker 1 bis 4 Weich 

4 bis 13 Mitteldicht 4 bis 8 Steif 

13 bis 24 Dicht 8 bis 15 Halbfest 

> 24 Sehr dicht ≥ 15 Fest 

• Rammsondierung am Ansatzpunkt P 1 

Unterhalb des Oberbodens wurde bis zur Endteufe bindiges Bodenmaterial durchteuft. Die 

Schlagzahlen bis 1,0 m unter GOK deuten auf eine weiche bis steife Konsistenz des Bo-

dens hin.  

• Rammsondierung am Ansatzpunkt P 2 

Unterhalb des Oberbodens deuten die Schlagzahlen bis in einer Tiefe von 2,9 m unter GOK 

auf eine weiche Konsistenz des anstehenden Bodens hin. Bis 4,8 m unter GOK wurde mit-

teldicht gelagerter sandiger Kies festgestellt. Bis zum Erreichen der Endteufe weisen die 

Schlagzahlen auf eine weiche Konsistenz des durchteuften bindigen Materials hin. 

• Rammsondierung am Ansatzpunkt P 3 

Unterhalb des Oberbodens deuten die Schlagzahlen bis in einer Tiefe von 2,2 m unter GOK 

auf eine weiche Konsistenz des anstehenden Bodens hin. Bis 4,5 m unter GOK wurde dicht 

gelagerter sandiger Kies festgestellt. Bis zum Erreichen der Endteufe weisen die Schlag-

zahlen auf eine weiche Konsistenz des durchteuften bindigen Materials hin. 

7.3 Wasserverhältnisse 

Zum Untersuchungszeitpunkt wurden folgende aufgeführte Wasserstände gemessen: 

Tabelle 5: Messung von Wasserständen 

Ansatzpunkt Lage Wasserstand am 28.04.2022 

- - m u. GOK m ü. NN 

P 1 

s. Lageplan 

3,0 341,94 

P 2 3,5 340,95 

P 3 3,5 340,17 

Es handelt sich bei P 1 bei dem gemessenen Wasserstand vermutlich um Schichtenwasser. 

Bei den Ansatzstellen P 2 und P 3 wurde vermutlich Grundwasser angetroffen.  
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7.4 Abschätzung der Wasserdurchlässigkeit 

In der Tabelle 6 sind für die angetroffenen Bodenschichten entsprechende Durchlässigkeits- 

beiwerte angegeben. Bei diesen Werten handelt es sich um Richtwerte, die aus einschlägiger 

Literatur entnommen sind. 

Tabelle 6: Durchlässigkeitsbeiwerte in Abhängigkeit zu den angetroffenen Bodengruppen 

Bodengruppe 
Durchlässigkeitsbeiwert kf Bereich 

[m/s] (DIN 18130) 

GI 10-3 - 10-5 stark durchlässig bis durchlässig 

SU*/ST* 10-6 - 10-8 schwach durchlässig 

TL/TM 10-7 - 10-10 sehr schwach durchlässig 

7.5 Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenzen 

An dem Kornanteil kleiner 0,4 mm der Materialproben unterhalb des Oberbodens wurden die 

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 bestimmt. Die tabellarische und grafische Dar-

stellung der Ergebnisse ist in der Anlage 3 und der Tabelle 7 enthalten.  

Tabelle 7: Ergebnisse der Bestimmung der Zustandsgrenzen 

Probe Wassergehalt Plastizitätszahl Konsistenzzahl Bodengruppe 

- % % - - 

P 1 – P 3 

0,7 – 2,4 m 
18,1 16 0,80 TL/ClL 

Das Material der Probe P 1 – P 3 (0,7 – 2,4 m u. GOK) entspricht gemäß den plastischen Ei-

genschaften der Bodengruppe TL nach DIN 18196.  

7.6 Bestimmung der Korngrößenverteilung und Wasserdurchlässigkeit 

An insgesamt einer Materialprobe des sandigen Kieses wurde die Korngrößenverteilung nach 

DIN EN ISO 17892-4 bestimmt, sowie die daraus zu erwartende Wasserdurchlässigkeit be-

rechnet. Zusätzlich wurde der Wassergehalt bestimmt. 

In der Tabelle 8 sind die untersuchten Laborproben mit den zugehörigen Einzelproben aufge-

führt.  

Tabelle 8: Zusammenstellung der Proben 

Laborprobe Entnahmestelle Entnahmetiefe Bodenart 

- - m u. GOK - 

Probe Kies 
P 2 
P 3 

2,9 – 4,8 
2,2 – 4,0 

Kies, sandig 
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Die grafische und tabellarische Darstellung der Korngrößenverteilung ist in der Anlage 3 ent-

halten. In der folgenden Tabelle 9 werden die wichtigsten Untersuchungsergebnisse aufgelis-

tet.  

Die Berechnung der Wasserdurchlässigkeit erfolgte anhand von Kennwerten aus den Sieba-

nalysen. 

Tabelle 9: Zusammenstellung der relevanten Werte 

Parameter Einheit Probe Kies 

Korngröße mm 0/32 

Bodengruppe - GI 

Kornanteil < 0,063 mm M.-% 4,4 

Frostempfindlichkeitsklasse - F 1 

Ungleichförmigkeitszahl - 22,8 

Krümmungszahl - 0,4 

Wassergehalt % 5,8 

berechnete Wasserdurchlässigkeit  

nach Seiler 1 m/s 1,94 ∙ 10-4 

1 geeignet für eine Ungleichförmigkeitszahl 17 ≤ U ≤ 100 

Aufgrund der Materialkennwerte wird eine Anwendung der Wasserdurchlässigkeitsberechnung 

gemäß dem Verfahren nach Seiler empfohlen. Gemäß DWA-A 138 sind die berechneten Was-

serdurchlässigkeiten mit einem Korrekturfaktor von 0,2 zu multiplizieren. Somit ergibt sich eine 

Bemessungswasserdurchlässigkeit von 3,9 ∙ 10-5 m/s für den sandigen Kies. 
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7.7 Chemische Untersuchung nach LAGA M20 [3] 

Zur Abschätzung der Gefährdung durch Schadstoffe wurde das Material des bindigen Bodens 

unterhalb des Oberbodens auf umweltrelevante Merkmale untersucht. 

In der Tabelle 10 sind die untersuchten Laborproben aufgeführt. 

Tabelle 10: Zusammenstellung der Proben 

Proben- 

bezeichnung 
Ansatzpunkt Entnahmetiefe Material 

- - m u. GOK - 

220167-2 P 1 bis P 3 ca. 0,7 – 2,4 Ton, schluffig, sandig 

Die Untersuchungen erfolgten gemäß LAGA Tabellen II.1.2-2 und II.1.2-3 [3]. Die Ergebnisse sind 

in Tabelle 11 und Tabelle 12 sowie in Anlage 4 enthalten. In der Anlage 6 ist eine Fotodokumen-

tation der Proben zusammengestellt. 

Parameter, die den Zuordnungswert Z 0 überschreiten, sind durch Fettdruck und einen grauen 

Hintergrund, Parameter, die den Zuordnungswert Z 1.1 überschreiten, sind durch einen gelben 

Hintergrund gekennzeichnet. Überschreitungen des Zuordnungswerts Z 1.2 sind durch einen 

orangenen Hintergrund gekennzeichnet, Überschreitungen des Zuordnungswerts Z 2 durch 

einen roten Hintergrund.  
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Tabelle 11: Feststoffuntersuchung gem. LAGA Tabelle II. 1.2-2 

Parameter Einheit Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 220167-1 

pH-Wert (CaCl2) - 5,5 – 8 5,5 – 8 5 – 9 -- 7,2 

Cyanide ges. mg/kg 1 10 30 100 <0,3 

EOX mg/kg 1 3 10 15 <1 

Arsen (As) mg/kg 20 30 50 150 9,1 

Blei (Pb) mg/kg 100 200 300 1.000 13 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,6 1 3 10 <0,2 

Chrom (Cr) mg/kg 50 100 200 600 25 

Kupfer (Cu) mg/kg 40 100 200 600 16 

Nickel (Ni) mg/kg 40 100 200 600 28 

Quecksilber (Hg) mg/kg 0,3 1 3 10 <0,05 

Thallium (Tl) mg/kg 0,5 1 3 10 0,2 

Zink (Zn) mg/kg 120 300 500 1.500 51 

Kohlenwasserstoffe  mg/kg 100 300 500 1.000 <50 

Σ PAK nach EPA  mg/kg 1 5 15 20 n.b. 

Naphthalin mg/kg <0,5 <0,5 <1 - <0,05 

Benzo(a)pyren mg/kg <0,5 <0,5 <1 - <0,05 

Σ LHKW  mg/kg <1 1 3 5 n.b. 

Σ AKW  mg/kg <1 1 3 5 n.b. 

Σ PCB mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.b. 

Tabelle 12: Eluatuntersuchung gem. LAGA Tabelle II. 1.2-3 

Parameter Einheit Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 220167-1 

pH-Wert (CaCl2) - 6,5 – 9 6,5 – 9 6 – 12 5,5 – 12 9,0 

el. Leitfähigkeit µS/cm 500 500 1.000 1.500 50 

Chlorid (Cl) mg/l 10 10 20 30 <2 

Sulfat (SO4) mg/l 50 50 100 150 <2 

Phenolindex mg/l <0,01 0,01 0,05 0,1 <0,01 

Cyanide ges. mg/l <0,01 0,01 0,05 0,1 <0,005 

Arsen (As) mg/l 0,01 0,01 0,04 0,06 <0,005 

Blei (Pb) mg/l 0,02 0,04 0,1 0,2 <0,005 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 0,002 0,005 0,01 <0,0005 

Chrom (Cr) mg/l 0,015 0,03 0,075 0,15 <0,005 

Kupfer (Cu) mg/l 0,05 0,05 0,15 0,3 <0,005 

Nickel (Ni) mg/l 0,04 0,05 0,15 0,2 <0,005 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 0,0002 0,001 0,002 <0,0002 

Thallium (Tl) mg/l <0,001 0,001 0,003 0,005 <0,0005 

Zink (Zn) mg/l 0,1 0,1 0,3 0,6 <0,05 

n.b. = nicht quantifizierbar   
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Vor dem Hintergrund der Zuordnungswerte lässt sich das geprüfte Material wie folgt einord-

nen. 

Das untersuchte Material der Probe 220167-1 überschreitet bei keinem Parameter den Zuord-

nungswert Z 0 und entspricht deshalb dem Zuordnungswert Z 0. 

 BODENKENNWERTE 

In der Tabelle 13 werden für alle angetroffenen Schichten die relevanten Bodenkennwerte an-

gegeben. In Bezug auf die Bodenkennwerte werden für die bindigen Böden die Wichte und die 

Scherfestigkeit aufgeführt. Für die nicht bindigen Böden sind in den nachstehenden Tabellen 

die Wichte und der Reibungswinkel angegeben. Die angegebenen Bodenkennwerte richten 

sich nach DIN 1055-2, „Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Bodenkennwerte“. 

Tabelle 13: Relevante Bodenkennwerte für die angetroffenen Bodenschichten 

Bodenart - Kies, sandig Ton, schluffig, sandig 

Bodengruppe nach  
DIN 18 196 

- GI TL/TM 

Konsistenz/Lagerung - mitteldicht – dicht weich – steif 

Frostempfindlichkeit - F 1 F 3 

Wichte γ (erdfeucht) kN/m³ 19,0 – 21,0 18,5 – 20,0 

Wichte γr (gesättigt) kN/m³ 21,0 – 22,5 18,5 – 20,0 

Wichte unter Auftrieb γ´ kN/m³ 11,0 – 12,5 8,5 – 10,0 

Reibungswinkel φ´ ° 32,5 – 35,0 17,5 – 22,5 

Kohäsion c` kN/m² - 0 – 10 

Kohäsion cu kN/m² - 0 – 25 

Spitzenwiderstand der 
Drucksonde qc

1
 

MN/m² 10,0 2,5 

Bemessungswert des Sohl-
widerstands2 - 

Tabelle A 6.1/6.2 
der Anlage 5 

Tabelle A 6.7  
der Anlage 5 

1 abgeschätzt aus schwerer Rammsondierung 
2 nur bei mind. steifer Konsistenz bzw. mitteldicht Lagerung 

Die Bemessungswerte σR,d des Sohlwiderstandes nach DIN 1054, „Sicherheitsnachweise im 

Erd- und Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1“ können in Abhängigkeit 

von den Fundamentabmessungen den Tabellen aus der Anlage 5 entnommen werden. Hier-

bei gilt, dass eine ausreichende Sicherheit gegen Grundbruch und bauwerksverträgliche Set-

zungen als nachgewiesen angesehen werden kann, wenn die Bedingung σE,d ≤ σR,d 1 erfüllt ist.  

  

 
1 σE,d = Bemessungswert der Sohldruckbeanspruchung  
  σR,d = Bemessungswert des Sohlwiderstands  
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Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhältnis bB / bL < 2 bzw. bB’ / bL’ < 2 und bei 

Kreisfundamenten darf der Bemessungswert σR,d des Sohlwiderstandes um 20 % erhöht wer-

den. Bei Tabelle A 6.1 gilt dies aber nur, wenn die Einbindetiefe größer als 0,60*b bzw. 0,60*b’ 

ist. 

Bei Fundamentbreiten zwischen 2 m und 5 m muss der in der Tabelle A 6.7 angegebene Be-

messungswert σR,d des Sohlwiderstandes um 10 % je Meter zusätzlicher Fundamentbreite 

vermindert werden. 

Bei Fundamentbreiten von mehr als 5 m müssen die Grenzzustände der Tragfähigkeit und der 

Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen werden.  

Je nach geplanter Fundamentabmessung kann der Bemessungswert σR,d des Sohlwiderstan-

des somit entsprechend der Tabellen aus Anlage 5 durch das planende Ingenieurbüro ange-

passt werden. Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang auf die DIN 1054, „Sicherheitsnach-

weise im Erd- und Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1“ verwiesen. 

Des Weiteren werden in der Tabelle 14 geschätzte Bettungszahlen für die angetroffenen Bo-

denschichten angegeben.  

Tabelle 14: Geschätzte Bettungszahlen für die angetroffenen Bodenschichten 

Bodenart 
Bettungszahl 

[MN/m³] 

GI 10 – 15 

TL/TM 1 – 3 
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 HOMOGENBEREICHE 

Aufgrund der unterschiedlichen bautechnischen Eigenschaften der vorgefundenen Bodenarten 

werden aus Sicht unseres Instituts folgende Homogenbereiche vorgeschlagen: 

Tabelle 15: Empfohlene Homogenbereiche 

Homogenbereich Schicht / Material 

B 1 Oberboden 

B 2 Schwemmlöß (Ton, schluffig | Ton, schluffig, stark sandig) 

B 3 Schmelzwasserschotter (Kies, sandig | Kies, schwach sandig) 

In der Tabelle 16 sind die maßgeblichen Kennwerte der Homogenbereiche gemäß Geotechni-

scher Kategorie 1 aufgeführt. 

Tabelle 16: Maßgebliche Kennwerte der Homogenbereiche 

   Homogenbereich 

Parameter Einheit B 2 B 3 

Ortsübliche Bezeichnung - Schwemmlöß 
Schmelzwasser-

schotter 

Masseanteil an Stei-
nen / Blöcken 

> 63 - 200 mm M.-% n.b. n.b. 

> 200 - 630 mm M.-% n.b. n.b. 

> 630 mm M.-% n.b. n.b. 

Konsistenz - weich – steif - 

Plastizität - ausgeprägt - 

Lagerungsdichte - - mitteldicht – dicht 

Zuordnungswert nach LAGA M20 [3] - Z 0 - 

Bodengruppe nach DIN 18196 - TL/TM/SU*/ST* GI/GW 

n.b. = nicht bestimmbar 
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 ZUSAMMENFASSUNG UND HINWEISE FÜR DIE PLANUNG UND DIE 
BAUAUSFÜHRUNG 

Im Rahmen der Bodenerkundung wurden drei Rammkernsondierungen bis in eine maximale 

Tiefe von 5,0 m unter GOK durchgeführt. Des Weiteren wurde an allen Ansatzpunkten Sondie-

rung mit der schweren Rammsonde bis in eine Tiefe von maximal 5,0 m unter GOK abgeteuft. 

Wie die Ergebnisse zeigen, wurden im Bereich der Rammkernsondierungen oberflächennah 

bindige Schichten und in tieferen Schichten teils rollige Böden angetroffen. Der Schichtenauf-

bau ist in der Anlage 2 dargestellt sowie im Kapitel 7.1 aufgelistet. Die Ergebnisse der Sondie-

rungen mit der schweren Rammsonde sind grafisch in der Anlage 2 dargestellt sowie im Kapi-

tel 7.2 beschrieben.  

Für die Bauausführung ergeben sich somit folgende Hinweise: 

• Allgemeine Hinweise 

Der Oberboden sollte vor den Bauarbeiten abgetragen und separat gelagert werden. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass bindige Bodenschichten bei Bearbeitung 

bzw. Umlagerung ihre positiven Poreneigenschaften verlieren können und aus diesem 

Grund unter Umständen sogar unbrauchbar werden können. 

Im Bereich der bindigen Bodenschichten ist beim Aushub einer Baugrube zum Beispiel 

nach Starkregenereignissen mit anstehendem Wasser zu rechnen. Dadurch kann zeit-

weise eine offene Wasserhaltung erforderlich werden. Es ist zu beachten, dass bei 

sehr hohen Wassergehalten, z.B. nach einem Starkregenereignis, im ungünstigsten 

Fall ein Bodenaustausch notwendig sein kann. Als Bodenaustauschmaterial wird eine 

Schicht aus einem groben gebrochenen Material empfohlen. Beim Einbau sollte ein 

Vermischen des Bodenaustauschmaterials mit dem anstehenden Boden stattfinden; 

dies dient der besseren „Verzahnung“ des Bodenaustauschmaterials. Der Bodenaus-

tausch sollte in einer Dicke von etwa 0,3 m bis 0,5 m erfolgen. 

Der voraussichtlich anfallende Bodenaushub entspricht gemäß LAGA M20 dem Zuord-

nungswert Z 0 und kann deshalb uneingeschränkt verwertet werden. Gegebenenfalls 

ist eine Verwertung in Ziegelfabriken möglich. 

Es ist zu beachten, dass ab einer Baugrubentiefe von 3,0 – 3,5 m unter GOK mit 

Grundwasser gerechnet werden muss. Dies kann eine offene Wasserhaltung nach sich 

ziehen. Mit dieser Maßnahme kann der Grundwasserspiegel um maximal etwa 0,5 m 

abgesenkt werden. 

Die Standsicherheit einer Baugrube muss nach DIN 4124 eingehalten werden. Bis 

1,25 m Tiefe kann senkrecht geböscht werden. Bei einem tieferen Baugrubenaushub 

muss die Böschung mit einem Neigungswinkel von 45° hergestellt werden. Dies gilt 

ausschließlich für Böschungen, die mindestens 0,5 m oberhalb des Grundwasserspie-

gels liegen. 
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• Bereich der Fahrbahnen  

Aufgrund einer mäßigen Scherfestigkeit und einer mäßigen Verdichtbarkeit des Bo-

dens kann die geforderte Tragfähigkeit von Ev2 = 45 MN/m² auf dem Planum vermutlich 

nicht erreicht werden. Demzufolge sind Zusatzmaßnahmen erforderlich. Diese können 

aus einem Bodenaustausch (ca. 0,5 m dick, Material der Bodengruppe GI/GW/GU/GT) 

oder einer Bodenverbesserung mit Zugabe von Feinkalk oder eines Kalk-Zement Ge-

misches (z.B. Verhältnis 70:30) bestehen. Hierfür ist vor Durchführung der Bodenver-

besserung eine Eignungsprüfung zu veranlassen. 

Bei hohen Wassergehalten, z.B. nach Starkregenereignissen, kann im ungünstigsten 

Fall ein Bodenaustausch notwendig sein. Als Bodenaustauschmaterial wird eine 

Schicht aus einem groben gebrochenen Material empfohlen. Beim Einbau sollte ein 

Vermischen des Bodenaustauschmaterials mit dem anstehenden Boden stattfinden; 

dies dient der besseren „Verzahnung“ des Bodenaustauschmaterials. Der Bodenaus-

tausch sollte in einer Dicke von etwa 0,5 m erfolgen. Des Weiteren wird aufgrund der 

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit des Bodens empfohlen, eine ausreichende 

Entwässerung des Planums anzuordnen. 

• Bereich der Leitungsgräben 

Im Bereich der vorrangig bindigen Böden wird eine Bettung Typ 1 nach DIN EN 1610, 

„Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen“ empfohlen. Hierbei ist 

die Grabensohle tiefer auszuheben und eine Bettung aus verdichtungsfähigem Material 

einzubauen. 

Weitere Details zum Einbau und der Verlegung von Leitungen und Kanälen können der 

DIN EN 1610, „Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen“, entnom-

men werden. 

• Bereich geplanter Gebäude 

Es wird empfohlen für Bauwerke eigene, auf das Bauvorhaben zugeschnittene, Bau-

grunderkundungen durchführen zu lassen.   
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 SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Bei den durchgeführten Untersuchungen handelt es sich um punktuelle Aufschlüsse, weshalb 

Abweichungen im flächenhaften Anschnitt nicht auszuschließen sind.  

 

Bei Fragen steht das labor für baustoffprüfungen gerne zur Verfügung. 
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Quelle: Stadt Geiselhöring 
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ANLAGE 2 
 

Schichtenprofile 
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ANLAGE 3 
 

Korngrößenverteilung/Zustandsgrenzen 
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ANLAGE 4 
 

Chemische Analysen 
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ANLAGE 5 
 

Bemessungswert des Sohlwiderstands nach DIN 1054 
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Auszug aus der DIN 1054 (2021-04) 

Bemessungswert des Sohlwiderstandes σR,d 
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ANLAGE 6 
 

Fotodokumentation 
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Bild 1: Probe 220167-1  

 
 


